
Inkassoauftrag Inland
Fax an 050 1870-99 1540
e-Mail an ink-internetauftraege@ksv.at

Ich übergebe folgende unbestrittene  offene Forderungen zum außergerichtlichen InlandsInkasso.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der KSV1870 Forderungsmanagement GmbH.

Bitte Rechnungskopie/n oder Kontoauszug der offenen Forderung mitsenden.

Schuldner

Firmenwortlaut/Name Geburtsdatum (bei Privatpersonen)

Anschrift KSV1870 Nummer (falls bekannt)

Telefon-Nr. des Schuldners ist Geld wert! Bitte eintragen! e-Mail

Forderungshöhe Schuldig seit

Verzugszinsen Betrag ( %) ab Eigene Mahnspesen

Schuldner

Firmenwortlaut/Name Geburtsdatum (bei Privatpersonen)

Anschrift KSV1870 Nummer (falls bekannt)

Telefon-Nr. des Schuldners ist Geld wert! Bitte eintragen! e-Mail

Forderungshöhe Schuldig seit

Verzugszinsen Betrag ( %) ab Eigene Mahnspesen

Auftraggeber

Ersatz von Inkassokosten vertraglich vereinbart Ja Nein

Firmenname KSV1870 Nummer

Titel/Vorname/Nachname männlich weiblich

Telefon/Fax mit DW e-Mail

Bankverbindung: Konto-Nr./Bank/BLZ IBAN/BIC

UID-Nr.
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KSV1870 Forderungsmanagement GmbH, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7, Telefon + 43 (0)  50 1870, Fax + 43 (0)  50 1870-99 1000, www.ksv.at, ksv@ksv.at

Ort/Datum/Unterschrift/Stempel



KSV1870 Forderungsmanagement GmbH, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7, Telefon + 43 (0) 50 1870, Fax + 43 (0) 50 1870-99 1000, www.ksv.at, ksv@ksv.atAT
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Allgemeine 
Geschäftsbedingungen 
der KSV1870
Forderungsmanagement GmbH
FÜR ALLE AUFTRAGGEBER DER KSV1870
FORDERUNGSMANAGEMENT GMBH

I. ART UND UMFANG DER INKASSODIENSTE

1) Die KSV1870 Forderungsmanagement GmbH (KSV1870 Fdmgmt)
übernimmt unbestrittene und bereits fällige inländische und auslän-
dische Forderungen zum außergerichtlichen Inkasso sowie in Öster-
reich und teilweise im Ausland zum Überwachungs- und DubiosenIn-
kasso. Die KSV1870 Fdmgmt nennt im Falle der gerichtlichen
Betreibung einen Rechtsanwalt.
2) Die KSV1870 Fdmgmt kann ohne Angabe von Gründen die Über-
nahme oder Weiterbearbeitung eines Auftrages ablehnen. 
3) Der Auftraggeber überlässt die Verhandlungs- und Korrespon-
denzführung der KSV1870 Fdmgmt und informiert diesen schriftlich
über alle Kontakte, Vorschläge und Zahlungen des Schuldners sowie
alle Abänderungen der Auftragsdaten.
4) Alle in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die
KSV1870 Fdmgmt angeführten Bedingungen gelten auch für künfti-
ge Bestellungen und Aufträge des Auftraggebers als vereinbart,
auch wenn diese nicht unter ausdrücklicher Bezugnahme auf diese
Bedingungen erteilt werden sollten.

II. VERRECHNUNG
1) Bei der außergerichtlichen und gerichtlichen Betreibung inländi-
scher Forderungen wird der Aufwand der KSV1870 Fdmgmt durch
eingebrachte Kosten und Verzugszinsen gedeckt. Eingehende Zah-
lungen werden zunächst auf Kosten und Gebühren und dann auf
Kapital angerechnet.
2) Beim Inkasso gegen ausländische Schuldner sowie beim Überwa-
chungs- und DubiosenInkasso erhält die KSV1870 Fdmgmt ein
Erfolgshonorar laut Zahlungsverteilung der jeweils gültigen Preisliste.
Als Realisat und somit als Bemessungsgrundlage für das Erfolgsho-
norar gelten Geld-, Sach- oder sonstige wertmäßig bestimmbare Ein-
gänge. Vom Realisat werden zuerst die Kosten und sodann das
Kapital abgedeckt.
3) Bei der Betreibung ausländischer Forderungen werden allfällige
Anwalts-, Gerichts- und Übersetzungskosten weiterverrechnet.
4) Ist der Auftraggeber zum Vorsteuerabzug berechtigt, wird diesem
die Umsatzsteuer aus den beim Schuldner eingebrachten Gebühren
in Rechnung gestellt.
5) Der Auftraggeber ist verpflichtet, alles zu tun und nichts zu unter-
lassen, um die der KSV1870 Fdmgmt gebührenden Vergütungen
gemäß Bundesgesetzblatt Nr. 141/1996 in der jeweils gültigen Fas-
sung vollständig einbringlich zu machen. Insbesondere wird er dem
Schuldner keinerlei Nachlässe auf die zuvor genannten Gebühren
einräumen oder in Aussicht stellen und für den Fall einer gericht-
lichen Geltendmachung der Forderung die Gebühren aus dem Titel
des Schadenersatzes gegenüber dem Schuldner geltend machen.
Für den Fall der Unterlassung dieser Verpflichtung hat der Auftrag-
geber der KSV1870 Fdmgmt sämtliche Gebühren nach Rechnungs-
legung zu ersetzen, dies ungeachtet der Tatsache, ob die Gebühren
beim Schuldner einbringlich gemacht hätten werden können oder nicht.

III. KOSTENERSATZ
1) Bei Bearbeitungsstopp durch den Auftraggeber während der
außergerichtlichen und gerichtlichen Bearbeitung werden dem 
Auftraggeber Kosten laut gültiger Preisliste verrechnet.
2) Der KSV1870 Fdmgmt steht bei außergerichtlicher und gericht-
licher Betreibung inländischer Forderungen ebenfalls ein Kostener-
satz in Höhe der berechenbaren Verzugszinsen sowie Schuldnerge-
bühren und sonstigen gesetzlich festgelegten Gebühren zu, wenn 
• die Forderung nicht zu Recht besteht,
• der Auftraggeber vom Schuldner direkt durch Geld-, Sach- oder

sonstige Leistungen – auch nach einem Bearbeitungsstopp – ent-
schädigt wird. Der Auftraggeber wird die KSV1870 Fdmgmt über
derartige Leistungen des Schuldners unverzüglich informieren,
sodass die KSV1870 Fdmgmt eine Rechnung legen kann,

• der Auftraggeber ein anderes Inkassobüro oder einen sonstigen
Dritten beauftragt,

• der Auftraggeber die Bearbeitung stoppt,
• der Auftraggeber keine weitere Weisung erteilt.
3) Bei Bearbeitungsstopp durch den Auftraggeber im Rahmen des
Überwachungs- und DubiosenInkasso erhält die KSV1870 Fdmgmt
vom Auftraggeber die bisher gegenüber dem Schuldner aufgelaufe-
nen Kosten sowie das Erfolgshonorar laut Zahlungsverteilung auf

Basis eines bis zu diesem Zeitpunkt – und auch eines künftigen –
erzielten Realisates.
4) Bei Bearbeitungsstopp durch den Auftraggeber bei Betreibung 
in- und ausländischer Forderungen gelten die Gebühren laut gültiger
Preisliste. Schließt die KSV1870 Fdmgmt oder das von ihm beauf-
tragte Partnerunternehmen mit dem Schuldner mit Zustimmung des
Auftraggebers eine Ratenzahlungsvereinbarung oder eine sonstige
Vereinbarung, die den Schuldner zu Leistungen verpflichtet – hierzu
zählt auch die Aufrechnung mit Gegenforderungen des Schuldners – 
steht der KSV1870 Fdmgmt 100% des Erfolgshonorars auch bei
Bearbeitungsstopp durch den Auftraggeber zu.

IV. SORGFALT UND HAFTUNG
1) Wegen der mit der Auftragsdurchführung verbundenen besonde-
ren Risken wird für alle Aufträge an die KSV1870 Fdmgmt die Haf-
tung für leichte Fahrlässigkeit und für Erfüllungsgehilfen, die nicht
Dienstnehmer der KSV1870 Fdmgmt sind, ausgeschlossen.
2) Die KSV1870 Fdmgmt überwacht Verjährungsfristen nicht. Der
Auftraggeber hat selbst die Verjährung in Evidenz zu halten und
rechtzeitig Maßnahmen zur Verhinderung einer Verjährung zu tref-
fen. Bei Forderungen, die innerhalb von 3 Monaten ab Auftragsertei-
lung verjähren, hat der Auftraggeber gesondert darauf hinzuweisen.
Die KSV1870 Fdmgmt haftet nicht für die Verjährung von Forderungen.
3) Im Rahmen des Überwachungs- und DubiosenInkasso ist die
KSV1870 Fdmgmt in ihrer Entscheidung frei, gerichtliche oder
außergerichtliche Maßnahmen zu setzen. Unterlassene Betreibun-
gen begründen keine wie immer geartete Haftung.

V. DATENSCHUTZ
Mit Erteilung des Inkassoauftrages erklärt der Auftraggeber aus-
drücklich, ein überwiegendes berechtigtes Interesse an der Verar-
beitung und Übermittlung der damit verbundenen Daten im Sinne
des Datenschutzgesetzes (in der jeweils gültigen Fassung) zu haben
und ist mit der entsprechenden Verarbeitung und Übermittlung
durch die KSV1870 Fdmgmt sowie an und durch die KSV1870 Infor-
mation GmbH einverstanden. Der Auftraggeber erklärt sich einver-
standen, dass, soweit dies gesetzlich zulässig ist, eine Verarbeitung
der Daten der Schuldner zu Zwecken der Bonitätsbeurteilung sei-
tens der KSV1870 Fdmgmt sowie KSV1870 Information GmbH erfolgt.

VI. INSOLVENZEN
Der Auftraggeber erklärt sich einverstanden, dass im Falle der
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines
inländischen Schuldners während der Betreibung die Insolvenzabtei-
lung des Kreditschutzverbandes von 1870 die Vertretung des
Auftraggebers im Insolvenzverfahren übernimmt. Der Auftraggeber
wird dem Kreditschutzverband von 1870 nach Benachrichtigung
über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens die im Insolvenzverfah-
ren erforderliche schriftliche Vollmacht zur Verfügung stellen, sofern
nicht eine Generalvollmacht vorliegt. Eine Verpflichtung des Kredit-
schutzverbandes von 1870 zur Vertretung im Insolvenzverfahren ist
daraus nicht abzuleiten. Der Auftraggeber nimmt zur Kenntnis, dass
er diesbezüglich stets in ein unmittelbares Vertragsverhältnis mit
dem Kreditschutzverband von 1870 eintritt.

VII. SONSTIGES
1) Nebenabreden und Ergänzungen zu diesen Geschäftsbedingun-
gen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 
2) Mit Erteilung des Inkassoauftrages anerkennt der Auftraggeber
unter Ausschluss jedweder eigenen Geschäftsbedingungen die aus-
schließliche Gültigkeit dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
3) Sofern nicht anders vereinbart, gelten die Richtlinien und Hono-
rarsätze für Inkassoinstitute der Bundesinnung der Immobilien- und
Vermögenstreuhändler in der jeweiligen gültigen Fassung. 
4) Falls irgendeine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen
ungültig ist, ist sie durch eine Bestimmung zu ersetzen, die dem 
wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung am nächsten
kommt. Alle anderen Bestimmungen bleiben jedenfalls unberührt. 
5) Mit Abschluss eines Aktes werden die überlassenen Original-
Urkunden und Original-Titel dem Auftraggeber übermittelt. Sonstige
Aktenstücke werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-
fristen vernichtet.
6) Ausschließlicher Gerichtsstand ist 1010 Wien. 
7) Jeder Auftrag unterliegt österreichischem Recht.

Gültig ab 30.06.2008
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